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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1994/95 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im 
Breisgau als Dissertation angenommen. Verwendete Literatur und Rechtspre-
chung befinden sich auf dem Stand vom 1. Januar 1995. Dank einer speziellen 
Genehmigung des Bundesministeriums der Verteidigung war es möglich, auch 
aus zwei bislang unveröffentlichten  Statistiken des Wehrersatzwesens zu 
zitieren und damit gerade im Rahmen der Beurteilung der Problematik der 
"unechten" Kriegsdienstverweigerung größtmögliche Sachnähe zu erzielen. 
Auf Grund der großzügigen Unterstützung durch den Rechtsdienst des Eidge-
nössischen Militärdepartements konnten unmittelbar vor Drucklegung noch 
die neuesten Gesetzesänderungen für die schweizerische Streitkräfteumstruk-
turierung "Armeeleitbild 95" berücksichtigt werden. 

Meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn Professor  Dr. Thomas 
Würtenberger, möchte ich zunächst für die fachliche Betreuung der Arbeit und 
die Erstellung des Erstgutachtens herzlichen Dank aussprechen. Darüber hin-
aus hatte meine in menschlicher Hinsicht überaus angenehme wie fachlich in-
teressante Tätigkeit als Mitarbeiter seines Lehrstuhls während des rechtswis-
senschaftlichen Studiums, der Doktorandenzeit sowie des Referendariats  we-
sentlichen Anteil am Gelingen dieser Dissertation. 

Herrn Professor  Dr. Jürgen Becker bin ich für die zügige Erstattung des 
Zweitgutachtens zu Dank verpflichtet. 

Danken möchte ich schließlich dem Verlag Duncker & Humblot, nament-
lich Herrn Professor  Norbert Simon, für die Aufnahme der Arbeit in die Ver-
lagsreihe "Schriften zum Öffentlichen  Recht" und Frau Heike Frank für die 
sorgfaltige Bearbeitung des Manuskripts. 

Die Arbeit ist meiner Frau Ute, meiner Tochter Lisa und meinen Eltern 
gewidmet, die mich - jeder auf die ihm eigene besondere Art und Weise -
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nachhaltig unterstützt haben. Ohne sie hätte die Dissertation nicht in der vor-
liegenden Form entstehen können. 

St. Märgen/Hochschwarzwald, im Februar 1995 

Oliver  Fröhler 
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Einleitung 

I. Gegenstand der Untersuchung 

Die Arbeit verfolgt das Ziel, die "Grenzen legislativer Gestaltungsfreiheit  in 
zentralen Fragen des Wehrverfassungsrechtsrechts"  zu entwickeln. 

Hierbei werden zwei Kernprobleme unterschieden: Zum einen muß unter-
sucht werden, ob der Gesetzgeber verfassungsrechtlich  dazu verpflichtet ist, 
eine militärische Landesverteidigung zu organisieren. Zum anderen stellt sich 
die Frage, welche grundrechtlichen Vorgaben für die Ausgestaltung einer 
Landesverteidigung durch eine bestimmte Wehrform zu beachten sind. 

Die Untersuchung wird durch die vergleichende Berücksichtigung der 
schweizerischen Rechtslage ergänzt. Dieser rechtsvergleichende Gesichts-
punkt bietet sich insofern an, als die Schweiz das eigene Wehrpflichtsystem 
im Gegensatz zu Deutschland zum einen als Mi l iz 1 und zum anderen derzeit 
noch ohne das Zugeständnis eines zivilen Ersatzdienstes für Kriegsdienstver-
weigerer2 ausgestaltet hat, der Untersuchung mithin die gesamte Bandbreite 
denkbarer Wehrpflichttypen zugrunde gelegt werden kann. 

1 Art. 13 Abs. 1 der schweizerischen Bundesverfassung (BV) lautet: "Der Bund ist nicht 
berechtigt, stehende  Truppen zu halten". Einzelheiten dazu unten 2. Teil: Α. Π. 2. 

2 Zunächst sieht die schweizerische Verfassung im Gegensatz zu Art. 4 Abs. 3 GG kein 
Grundrecht  auf Kriegsdienstverweigerung vor. Der im Jahre 1992 neu eingefugte Art. 18 
Abs. 1 Satz 2 BV, der zur einfachgesetzlichen Einführung eines zivilen Ersatzdienstes 
ermächtigt, wird angesichts der Regelung des Art. 49 Abs. 5 BV lediglich als objektiver 
Gesetzgebungsauftrag verstanden; vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz 
über den zivilen Ersatzdienst vom 22. 6. 1994, SR 94.063, Nr. 143. In Art. 49 Abs. 5 Β V heißt 
es sogar: "Die Glaubaisansichten entbinden nicht von der Erfüllung der bürgerlichen 
Pflichten"; dazu J. P. Müller,  Grundrechte, S. 61 ff.  Gleichwohl regelt Art. lObis des 
Bundesgesetzes über die Militärorganisation (MO) zumindest einen waffenlosen Militärdienst 
für diejenigen, denen ihr Gewissen die Tötung eines anderen Menschen mit der Waffe  verbietet. 
Einzelheiten dazu unten 2. Teil: A. II. 2. c) bb) und 2. Teil: C. VII. 2. b) aa) ccc) (1). 
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Π . Gang der Untersuchung 

Der erste Teil der Arbeit fragt nach den Grenzen legislativer Gestaltungs-
freiheit  bei der Entscheidung für oder gegen eine militärische Landesverteidi-
gung. Dabei wird insbesondere untersucht, ob der Gesetzgeber auf - wie auch 
immer organisierte - Streitkräftestrukturen  gänzlich verzichten darf  oder ob 
umgekehrt eine verfassungsrechtliche  Pflicht zur Organisation einer militäri-
schen Landesverteidigung besteht. 

Der zweite Teil befaßt sich mit möglichen Grenzen legislativer Gestal-
tungsfreiheit  bei der Ausgestaltung einer militärischen Landesverteidigung 
durch eine bestimmte Wehrform.  In diesem Zusammenhang wird geklärt, ob 
sich der Gesetzgeber nach politischem Belieben frei  zwischen Wehrpflichtsy-
stem und Freiwilligenstreitkräflen  entscheiden kann oder vielmehr verfas-
sungsrechtlich zu einer bestimmten Wehrform verpflichtet ist. In Form einer 
Bestandsaufnahme werden dabei zunächst denkbare Wehrformen definiert  und 
die derzeit in Deutschland und in der Schweiz bestehenden Wehrpflichtsyste-
me erläutert sowie ihre historische Entwicklung dargestellt. Anschließend 
wird die Wehrform der Wehrpflicht zum einen am Maßstab des Lebensrechts 
und zum anderen am Grundsatz der Pflichtengleichheit auf ihre Verfassungs-
konformität untersucht. Die Problematik der verfassungsgerichtlichen  Durch-
setzbarkeit und tatsächlichen Realisierbarkeit von Freiwilligenstreitkräflen  als 
Alternative zum Wehrpflichtsystem ist abschließender Gegenstand dieses 
zweiten Teils der Arbeit. 

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der zuvor erarbeiteten The-
sen. 

ΠΙ . Aktualität des Themas 

Seit Beendigung des Kalten Krieges und damit verbundener Auflösung des 
Warschauer Paktes zu Beginn der neunziger Jahre wird die Notwendigkeit ei-
ner organisierten militärischen Landesverteidigung zunehmend in Frage ge-
stellt. Bereits im unmittelbaren Vorfeld dieser weltsicherheitspolitischen Ver-
änderungen votierte beispielsweise in der Schweiz im Jahre 1989 mehr als ein 
Drittel der abstimmenden Bürger, obschon die Schweizer als besondere Mi l i -
tärbefürworter  gelten3, für die völlige Abschaffung  der schweizerischen Streit-
kräfte 4. 
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Die Frage nach der verfassungsrechtlich  und politisch richtigen Wehrform 
spielte in Deutschland vor allem zur Zeit der Wiederbewafinung in den fünfzi-
ger Jahren eine wichtige Rolle5. Die jüngsten militärorganisatorischen Um-
strukturierungspläne in den NATO-Bündnisstaaten der Niederlande und Bel-
giens6 für ein Freiwilligenstreitkräftesystem,  der dramatisch zunehmende 
weltweite Bedarf  an UNO-Einsätzen und die anläßlich der Wiedervereini-
gungsfinanzierung kritischer gewordene deutsche Haushaltslage, die nach ei-
ner deutlichen personellen Reduzierung der aktiven Militärkontingente ver-
langt7, lassen in Deutschland die Diskussion über eine Ersetzung des Wehr-
pflichtsystems durch Freiwilligenstreitkräfte  an Aktualität gewinnen. Auch in 
der Schweiz gibt es erste militärstrukturelle Veränderungbestrebungen. So 
wird beispielsweise die Aufstellung eines aus freiwilligen Soldaten bestehen-
den Kontingents für die Beteiligung an UN-Einsätzen geplant8, das die 
schweizerische Bevölkerung jedoch in einer Abstimmung vom 12. Juni 1994 
vorerst abgelehnt hat9. Es ist vorstellbar, daß dieses derzeit auf Auslandsein-
sätze beschränkte Planungsprojekt, für den Fall, daß es in einer späteren 
Volksabstimmung doch noch angenommen wird und sich entsprechend be-
währt, auch auf die Aufgabe der Landesverteidigung ausgedehnt werden könn-
te. 

In dieser höchst aktuellen Diskussion möchte diese Arbeit durch die Ermitt-
lung von "Grenzen legislativer Gestaltungsfreiheit  in zentralen Fragen des 

Das grundsätzlich ausgesprochen positive Ansehen des schweizerischen Miltärs in der ei-
genen Bevölkerung erklärt sich aus dem helvetischen Unabhängigkeitsstreben. Über Jahrhun-
derte hinweg war es ausschließlich der Armee zu verdanken, daß das heutige schweizerische 
Volk nicht durch die nachbarstaatlichen Monarchien unterjocht wurde. Zu den Einzelheiten in 
diesem Zusammenhang ausführlich unten 2. Teil: A. I I I . 2. 

4 Bei der Abstimmung am 26. 11. 1989 votierten 64,4 % gegen und 35,6 % für die Ab-
schaffung der Streitkräfte.  In den Kantonen Genf und Jura gab es mit 50,4 % bzw. 55,5 % so-
gar eine regionale Mehrheit gegen die Armee. Dazu ausführlich Archiv der Gegenwart 1989, 
33988 A 2. 

5 Dazu umfassend Seidler/Reindl,  S. 38 ff. 
6 Die belgische Regierung Dehaene beschloß am 3. 7. 1992, die Wehrpflicht zum 1. 1. 

1994 abzuschaffen  und gegen Freiwilligenstreitkräfte  zu ersetzen. Dazu ausführlich Archiv der 
Gegenwart 1992, 37030 A 3 (37032). Zur Entwicklung in den Niederlanden Archiv der Ge-
genwart 1993,37514 A 1. 

7 FAZ vom 29. 11. 1993, S. 2. 
8 Agostinis,  in: Badische Zeitung vom 12. 6. 1993, S. 4. 
9 Badische Zeitung vom 13. 6. 1994, S. 1. 


